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10.407 / 13.477 Pa. Iv. Prämienbefreiung für Kinder / KVG. Änderung der 
Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 23. November 2015 hat uns der damalige Kommissionspräsident BR Guy Parmelin 
eingeladen, an der Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative „Prämienbefreiung für Kinder / 
KVG. Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene“ teilzunehmen. 
Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit zur Meinungsäusserung.

economiesuisse unterstützt die Entlastung der 19- bis 25-jährigen, jungen Erwachsenen. Wir 
lehnen aber die Entlastung einer neuen Altersgruppe über den Risikoausgleich ab. Die Abkehr 
von der Einheitsprämie muss in einem grösseren, politischen Rahmen diskutiert werden. Die
Einführung einer einzigen, neuen Prämiengruppe durch die Hintertüre erachtet die Wirtschaft 
als inopportun. Altersabhängige Prämien sollten global eingeführt werden und sämtliche Al-
terskategorien umfassen. Einer solchen Revision steht die Wirtschaft offen gegenüber.
Die Vorlage möchte die individuelle Prämienverbilligung (IPV) ausbauen. Diese zusätzliche Ent-
lastung der Prämien von mindestens 80 Prozent lehnt economiesuisse ab. Wir schlagen vor, die 
Wirkung der neuen Prämienbelastungen auf das IPV-System abzuwarten, bevor das System mit 
zusätzlichen Erfordernissen belastet wird.
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Ausgangslage

Die Grundversicherung hat eine Einheitsprämie mit drei Ausnahmen. Diese sind in KVG Art. 61 Abs. 3 
definiert: «Für Versicherte bis zum vollendeten 18. Altersjahr (Kinder) hat der Versicherer eine tiefere 
Prämie festzusetzen als für ältere Versicherte (Erwachsene). Er ist berechtigt, dies auch für die Versi-
cherten zu tun, die das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben (junge Erwachsene).»
Die Rabatte junger Erwachsener schmolzen jedoch in den letzten Jahren weg. Grund dafür ist der Risi-
koausgleich, der hohe Ausgleichsbeiträge für diese Altersgruppe zur Folge hat. Die Kommission für 
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) hat sich dieser Thematik angenommen und vier 
Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) vorgeschlagen:

1) Einführung eines Risikoausgleichs für Kinder, der getrennt vom Risikoausgleich für Erwachse-
ne durchgeführt wird. Minderheitsantrag I: Verzicht auf Risikoausgleich für Kinder.

2) Entlastung der 19- bis 25-jährigen Erwachsenen durch die Senkung der Risikoausgleichsbei-
träge um 50 Prozent.

3) Entlastung der 26- bis 35-jährigen Erwachsenen durch die Senkung der Risikoausgleichsbei-
träge um 20 Prozent. Minderheitsantrag II: keine Sonderregelung für die 26 bis 35-Jährigen.

4) Erhöhung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) von 50 Prozent auf 80 Prozent der Prä-
mienlast. Minderheitsantrag III: bisherige Regelung.

economiesuisse hat diese Änderungsvorschläge mit seinen Mitgliedern besprochen und folgende Posi-
tion beschlossen.

Einführung eines Risikoausgleichs für Kinder

Die Wirtschaft sieht keine Notwendigkeit, den Risikoausgleich für Kinder einzuführen. Die Grossen 
Risiken werden für diese Altersgruppe von der Invalidenversicherung getragen. Ein neuer Risikoaus-
gleich würde wenig Nutzen, aber zusätzliche Verwaltungskosten nach sich ziehen. Daher unterstützt 
economiesuisse die Minderheit I.

Entlastung der 19- bis 25-jährigen Erwachsenen

KVG Art. 61 Abs. 3 definiert heute die Abweichungen von der Einheitsprämie. Dazu gehören die jungen 
Erwachsenen. Wegen den hohen Risikoausgleichszahlungen können die Krankenversicherer dieser 
Altersgruppe jedoch keine Prämienrabatte gewähren. Dieses Defizit kann mit der vorgeschlagenen 
Gesetzesänderung behoben werden. Die Wirtschaft unterstützt deshalb die Entlastung dieser Alters-
gruppe über die Risikoausgleichszahlungen.

Entlastung der 26- bis 35-jährigen Erwachsenen

Durch die Entlastung der 26- bis 35-jährigen Erwachsenen über die Risikoausgleichszahlungen möchte 
die Kommissionsmehrheit eine neue Altersgruppe von der Einheitsprämie entbinden. Altersabhängige 
Prämien sind aber in der Grundversicherung ab dem 26. Altersjahr nicht vorgesehen. Will man dies 
ändern, sollte man dies global über alle Altersgruppen machen. Eine einzelne Altersgruppe zu favori-
sieren ergibt keinen Sinn. Zudem müsste eine solche Revision bei der Kopfprämie ansetzen, in dem 
sie KVG Art 61 ändert. Die Einführung altersabhängiger Prämien über den Risikoausgleich bedeutet 
das Pferd von hinten aufzuzäumen. Zuerst muss man die Kopfprämie definieren. Der Risikoausgleich 
ist ein nachgelagerter Staatseingriff, der subsidiär funktionieren soll. Die Wirtschaft unterstützt deshalb 
die Minderheit II, welche auf die Entlastung dieser Altersgruppe verzichten will.
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Erhöhung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) auf 80 Prozent

Die vorliegende Revision wird die Prämien der jungen Erwachsenen entlasten. Dies entspannt auch die 
Rechnung der individuellen Prämienverbilligung (IPV). Mit den freiwerdenden Geldern sollen aus Sicht 
der Wirtschaft gezielt einkommensschwache Versicherte begünstigt werden.
Dafür braucht es aber vorläufig keine Erhöhung des Entlastungsziels von 50 auf 80 Prozent. Bevor 
neue Entlastungsziele etabliert werden, sollte der Effekt der Prämienrabatte für junge Erwachsene 
abgewartet werden. Sonst läuft man Gefahr, übers Ziel hinauszuschiessen und dadurch die Finanzen 
auf Bundes- und Kantonsebene unnötig zu belasten.
economiesuisse lehnt demzufolge die Mehrheitsmeinung der Kommission ab und schliesst sich der 
Minderheit III an.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für Fragen gerne zur 
Verfügung.

Freundliche Grüsse
economiesuisse

Prof. Dr. Rudolf Minsch
Chefökonom, Stv. Vorsitzender der 
Geschäftsleitung

Dr. Fridolin Marty
Leiter Gesundheitspolitik
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10.407 / 13.477 Pa. Iv. Prämienbefreiung für Kinder / KVG. Änderung der  

Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: 

Eröffnung der Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sehr geehrte Frau Erne 

Mit E-Mail vom 23. November 2015 wurden wir zur Stellungnahme zum obengenannten Geschäft ein-

geladen. Für die uns dazu gebotene Gelegenheit danken wir Ihnen bestens. 

Da diese Frage gemäss Arbeitsteilung mit economiesuisse – Verband der Schweizer Unternehmen – 

in dessen Zuständigkeitsbereich fällt, verzichten wir auf eine eigene Eingabe. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 

   
   

Prof. Dr. Roland A. Müller  Martin Kaiser 

Direktor      Mitglied der Geschäftsleitung 

Kommission für soziale Sicherheit  

und Gesundheit 

Frau Corinne Erne 

3003 Bern 
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Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Geschätzte Kommissionsmitglieder 

Besten Dank für die Einladung zum oben erwähnten Vernehmlassungsverfahren. Gerne nehmen wir 
dazu wie folgt Stellung: 

Einleitende Bemerkungen 

Die Prämienverbilligung wurde seinerzeit im KVG als Korrektiv der unsozialen Kopfprämie einge-
führt. Der Bundesrat hat in der entsprechenden Botschaft zum KVG ein schweizweit gültiges Sozial-
ziel1 formuliert, das bis heute nicht erreicht ist. Im Gegenteil! Das soeben publizierte Monitoring 2014 
zur Prämienverbilligung belegt, dass die Prämienbelastung nach Abzug der Prämienverbilligung im 
Durchschnitt über alle Modellhaushalte je nach Kanton zwischen 7 und 17 Prozent des verfügbaren 
Einkommens liegt. Im Monitoring 2010 lagen diese Werte zwischen 6 und 14 Prozent.  

Im Rahmen von Sparpaketen bauen Kantone bei der Prämienverbilligung ab. Das ist sozialpolitisch 
inakzeptabel. Solange die unsoziale Kopfprämie als Finanzierungssystem aufrecht erhalten bleibt, ist 
ein substantieller Ausbau der Prämienverbilligung unabdingbar. Der SGB hat eine mittlere Variante 
zwischen der ungenügenden heutigen Prämienverbilligung und dem Sozialziel des Bundesrates 
ausgearbeitet. Der SGB fordert als schweizweit gültiges Sozialziel die Prämien auf maximal 10 Pro-
zent des Nettoeinkommens zu beschränken.  

Für den SGB gehen die im Rahmen dieser Vernehmlassung unterbreiteten Vorschläge viel zu wenig 
weit. Sie sind weit entfernt von einen substantiellen Schritt in Richtung des vom SGB geforderten 
schweizweiten Sozialziels.  

  

                                                        
1 Die Prämien sollen nach Verbilligung höchstens 8% des steuerbaren Einkommens eines Haushalts betragen 
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Stellungnahme zu den einzelnen Vorschlägen 

Art. 16 Abs 5: Einführung eines Risikoausgleichs unter Kindern 

Der SGB unterstützt den Vorschlag, einen Risikoausgleich unter den Kindern einzuführen und 
lehnt den Minderheitsantrag I ab, der keinen Risikoausgleich unter Kindern einführen will. 

Mit der Einführung des Risikoausgleichs unter Kindern wird der steigenden Gefahr der Risikose-
lektion in der Altersgruppe Kinder entgegengetreten. Mit der zunehmenden Verfeinerung des Ri-
sikoausgleichs bei den Erwachsenen wächst die Gefahr, dass die Versicherer sich auf die Risiko-
selektion bei den Kindern konzentrieren. Um einen Solidaritätstransfer an die Erwachsenen aus-
zuschliessen, sieht der Entwurf vor, den Risikoausgleich unter Kindern separat zu berechnen. 
Auch mit diesem Vorschlag ist der SGB einverstanden. 

Art. 16a Modifikation des Risikoausgleichs 

Im erläuternden Bericht zur vorliegenden Vernehmlassung ist die Regelung der Risikoaus-
gleichszahlungen wie folgt erläutert: Rund zwei Drittel der Prämien der jungen Erwachsenen 
werden für die Finanzierung der Abgaben in den Risikoausgleich benötigt. Diese kommen der Al-
tersgruppe der erwachsenen Versicherten zu. Geben die Versicherer auf den Prämien für junge 
Erwachsene Rabatte, wird der fehlende Betrag meist auf den Prämien für Erwachsene aufge-
schlagen. Es erfolgt also eine Quersubventionierung.  

Vorgeschlagen wird eine Modifikation des Risikoausgleichs, die zu einer finanziellen Entlastung 
der Versicherer führt bei den Abgaben in den Risikoausgleich für die Altersgruppe der jungen 
Erwachsenen im Alter von 19 bis 25 Jahren (Altersgruppe junge Erwachsene) und der Versicher-
ten im Alter von 26 bis 35 Jahren (Altersgruppe Erwachsene) und eine Senkung der Prämien für 
diese Altersgruppen ermöglicht. 

Neu soll der Risikoausgleich für junge Erwachsene (19 bis 25 Jahre) um 50 Prozent und für Er-
wachsene im Alter 26 bis 35 Jahre um 20 Prozent reduziert werden. Die Entlastung der beiden 
Alterskategorien muss finanziert werden, da sonst dieser Betrag im Risikoausgleich fehlt. Die Fi-
nanzierung erfolgt durch eine höhere Belastung der Erwachsenen ab 36 Jahren im Risikoaus-
gleich. Die Zusatzbelastung beläuft sich auf 19 Franken pro Monat, was einer Mehrbelastung der 
Standardprämie von etwa 5 Prozent bei Versicherern, die keine Quersubventionierung haben o-
der diese nicht aufheben möchten, entspricht. Besteht bei einer Versicherung eine Quersubven-
tionierung, die nun aufgehoben wird, wird die Mehrbelastung für Erwachsene ab 36 Jahren tiefer 
sein. 

Der SGB unterstützt die Minderheit II, die den Risikoausgleich nur für die jungen Erwachsenen 
(19 bis 25 Jahre) um 50% reduzieren will.  

Die Belastung der Versicherer für die jungen Erwachsenen im Risikoausgleich nimmt dadurch 
rund Fr. 92.--/Monat ab. Dies ermöglicht eine Prämiensenkung von Fr. 61.—/Monat (17 Prozent) 
bis Fr. 92.--/Monat (26 Prozent), je nachdem ob der Versicherer heute bereits den jungen Er-
wachsenen einen Rabatt gewährt und ob er diese Querfinanzierung beibehalten möchte. Die Re-
duktion des Risikoausgleichs nur für junge Erwachsene reduziert die Zusatzbelastung für Er-
wachsene ab 26 Jahren auf Fr. 10.---/Monat (statt Fr. 19.--/Monat). Dies entspricht einer Mehrbe-
lastung der Standardprämie noch von 3 Prozent (statt 5% bei Einbezug der Altersklasse 26 bis 
35 Jahre). Besteht bei einer Versicherung eine Quersubventionierung, die nun aufgehoben wird, 
wird die Mehrbelastung für Erwachsene ab 26 Jahren tiefer sein.  



Art. 61 Abs. 3 Neue Alterskategorie 

Der SGB lehnt die Einführung einer weiteren Alterskategorie für Erwachsene (26 bis 35 Jahre) 
ab, weil damit das Solidaritätsprinzip – das ein wichtiger Pfeiler der sozialen Krankenversiche-
rung ist – empfindlich tangiert würde.  

Der SGB unterstützt die Minderheit II, wonach die bisherigen Alterskategorien, nämlich Kinder  
(0-18 Jahre), junge Erwachsene (19-25 Jahre) und Erwachse (ab 26 Jahre) zum Tragen kommen. 

Artikel 65 Abs. 1bis 

Dieser Artikel hält fest, dass die Kantone für untere und mittlere Einkommen die Prämien von 
Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 80 Prozent verbilligen müssen. 
Der SGB unterstützt diesen Vorschlag und lehnt die Minderheit III ab, die geltendes Recht ver-
langt. Gemäss geltendem Recht müssen die Kantone für die Kinder und junge Erwachsene in 
Ausbildung die Prämien lediglich um 50 Prozent verbilligen. 

Die Kantone sind frei, wie sie untere und mittlere Einkommen definieren. Sie bestimmen, welche 
Personen Prämienverbilligung erhalten. Diese föderalistische Lösung führt – zusammen mit dem 
fehlenden schweizweit gültigen Sozialziel – dazu, dass die Prämienverbilligung als korrektiv zur 
unsozialen Kopfprämie viel zu wenig greift. Die im vorliegenden Entwurf unterbreiteten Vorschlä-
ge verbessern das mangelhafte Prämienverbilligungssystem ungenügend. Deshalb fordert der 
SGB als schweizweit gültiges Sozialziel, die Prämien auf maximal 10 Prozent des Nettoeinkom-
mens zu beschränken. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Christina Werder 
Präsident Zentralsekretärin 
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Vernehmlassungsantwort 
10.407 / 13.477 / Pa.Iv. Prämienbefreiung für Kinder / Pa.Iv. KVG. Änderung der Prämienkate-
gorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 23. November 2015 hat uns die nationalrätliche Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit (SGK-NR) eingeladen, zu einem Vorschlag zur Umsetzung der parlamentari-
schen Initiativen Humbel (10.407; Prämienbefreiung für Kinder) und Rossini (13.477; KVG. Änderung 
der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) Stellung zu nehmen. Für die 
uns eingeräumte Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen danken wir Ihnen bestens. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 
Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 
Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbeding-
ungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Zu den vier in den Vernehmlassungsunterlagen aufgeworfenen Fragestellungen nimmt der sgv wie 
folgt Stellung: 

 Entlastung der 19- bis 25-Jährigen: Aus Sicht des sgv ist es richtig, wenn man die OKP-
Prämien zumindest in einem beschränkten Rahmen risikogerechter ausgestaltet. Aus diesem 
Grund unterstützen wir die Entlastung der 19- bis 25-Jährigen. Bezüglich des Ausmasses der 
Entlastung möchten wir uns nicht festlegen. Der sgv würde dem Vorschlag auch dann zustim-
men, wenn die gewählte Entlastung etwas höher oder etwas tiefer ausfallen würde. 

 Entlastung der 26- bis 35-Jährigen: Wir begrüssen es, dass die OKP-Prämien auch bei den 
26- bis 35-Jährigen etwas risikogerechter ausgestaltet werden sollen. Die beantragte Entlastung 
sollte nicht tiefer ausfallen als sie in Art. 16a Abs. 2 Bst. b E-KVG vorgeschlagen wird (20 Pro-
zent der Differenz zwischen den Durchschnittskosten und den bezahlten Leistungen), da die Kor-
rektur ansonsten kaum mehr wahrnehmbar wäre. 
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 Höhere minimale Prämienverbilligung für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung: 
Eine noch stärkere Verbilligung der Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbil-
dung für untere und mittlere Einkommen lehnt der sgv ab. Die Kosten, die ausgelöst würden, wä-
ren nach unserem Dafürhalten zu hoch. Der in Aussicht gestellte Ansatz, die verursachten Mehr-
kosten aus den Einsparungen im Bereich der Prämienverbilligungen decken zu lassen, geht für 
uns nicht auf, da wir die Berechnungen im erläuternden Bericht als zu optimistisch einschätzen. 
Fakt ist auch, dass die durch die Prämienverbilligungen gemäss heutiger Ordnung verursachten 
Kosten dem Bund und den Kantonen aus dem Ruder laufen, was immer mehr Kantone dazu 
zwingt, Korrekturen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund kann es nicht angehen, die Kantone 
in diesem Bereich noch stärker zu belasten. Schlecht wäre auch, dass mit dem vorliegenden 
Vorschlag der Handlungsspielraum der Kantone hinsichtlich des Einsatzes der für Prämienverbil-
ligungen zur Verfügung stehenden Mittel weiter eingeengt würde. Statt nach immer neuen Me-
chanismen zur Umverteilung der stetig steigenden Kosten zu suchen, wäre es aus Sicht des sgv 
viel wichtiger, griffige Massnahmen zur Eindämmung des Kostenwachstums in die Wege zu lei-
ten.  

 Risikoausgleich unter den Kindern: Die Ausweitung des Risikoausgleichs auf Kinder lehnt der 
sgv ab. Angesichts der Tatsache, dass der Risikoausgleich bereits heute enorm kompliziert und 
aufwändig in der Umsetzung ist, sollte er nicht noch zusätzlich verfeinert werden. Da sowohl die 
Prämien als auch die verursachten Kosten bei den Kindern deutlich unter dem allgemeinen 
Durchschnitt liegen, wäre die Wirkung eines Risikoausgleichs hier auch viel bescheidener. Die 
Relation zwischen Aufwand und Nutzen stimmt für uns nicht. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 
Direktor, Nationalrat Vizedirektor 
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Envoi par messagerie électronique à : corinne.erne@bag.admin.ch et dm@bag.admin.ch 
 

Consultation 10.407/13.477 Iv. Pa. Exonérer les enfants du paiement des primes 
d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et 
jeunes adultes. 

 

Monsieur le Président de la Commission 
Madame, Monsieur, 
 

Nous remercions la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 
national (CSSS-N) d’avoir consulté l’Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana (ACSI) au sujet de ces projets de modification de la LAMal. 

 

Commentaire général :  

L’ACSI salue la volonté d’alléger le poids des primes dans le budget des familles, mais 
pense que les propositions mises en consultation ne pourront hélas pas offrir de réelles 
solutions, ni d’avancées pour notre système d’assurance obligatoire des soins.  

Nous aurons beau affiner toujours et encore la compensation des risques et inventer de 
nouvelles stratégies pour rendre les primes financièrement plus supportables, le 
problème de fond demeure: notre système d’assurance maladie disfonctionne et la 
concurrence entre les caisses maladie n’agit pas sur les bons leviers. 

Pour preuve, ce passage de la page 16 du rapport joint à la présente consultation:  
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«Cette mesure vise à éviter que, dans le contexte de l’amélioration croissante de la compensation, 
les assureurs ne soient tentés de sélectionner les «bons risques» en n’assurant que les enfants en 
bonne santé (…).»  

Comment peut-on encore croire à un système où les enfants sont exposés à ce type de risque 
insensé?! 

Modifications après modifications, notre système devient ainsi de plus en plus complexe, mais pas 
moins injuste en définitive, car la sélection des risques demeure. 

 

Commentaire des articles 

Art.16, al.5: 
L’ACSI est contre la version de la minorité I et préfère celle de la majorité, mais ne se fait pas 
d’illusion sur l’efficacité à moyen ou à long terme des mesures de compensation des risques, elles 
ne parviennent qu’à modifier les critères de sélection des risques, mais pas à supprimer cette 
pratique nuisible. 
 
Art. 16a Allégement  
L’ACSI soutient la proposition de la minorité II, car nous sommes opposés à l’introduction d’une 
nouvelle catégorie de primes pour les personnes âgées entre 26 à 35 ans. Faute d’avoir un bon 
système, au moins faisons en sorte qu’il ne se complexifie pas inutilement. 
 
Art. 61, al.3 
L’ACSI soutient la proposition de la minorité II, donc sans nouvelle catégorie d’âge de 26 à 35 ans. 
 
Art. 65, al. 1bis 
L’ACSI soutient la proposition de la majorité. Des subsides accrus sont nécessaires pour soulager le 
budget des parents et celui des jeunes en formation, en fonction de leurs revenus. A défaut, le 
nombre de personnes renonçant à des soins pour des motifs économiques augmentera encore.  Il 
s’agit d’un grave problème de santé publique, car personne n’a intérêt à ce que les personnes 
atteintes dans leur santé consultent trop tardivement. 
 

En vous remerciant de l’attention portée à nos positions, veuillez agréer, Monsieur le Président de 
la Commission, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
Au nom de l’ACSI 

Laura Regazzoni Meli – secrétaire générale  
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Conseil national 
CSSS 
CH-3003 Berne 

 
 
 
 
Envoi par messagerie électronique à : corinne.erne@bag.admin.ch et dm@bag.admin.ch 
 
 
 
Consultation 10.407/13.477 Iv. Pa. Exonérer les enfants du paiement des 
primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes 
enfants, jeunes et jeunes adultes. 
 
 

Lausanne, le 10 mars 2016 
 
 
Monsieur le Président de la Commission 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous remercions la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-N) d’avoir consulté la Fédération romande des 
consommateurs (FRC) au sujet de ces projets de modification de la LAMal. 
 
 
Commentaire général :  

La FRC salue la volonté d’alléger le poids des primes dans le budget des familles, 
mais pense que les propositions mises en consultation ne pourront hélas pas offrir 
de réelles solutions, ni d’avancées pour notre système d’assurance obligatoire des 
soins.  

Nous aurons beau affiner toujours et encore la compensation des risques et inventer 
de nouvelles stratégies pour rendre les primes financièrement plus supportables, le 
problème de fond demeure: notre système d’assurance maladie disfonctionne et la 
concurrence entre les caisses maladie n’agit pas sur les bons leviers. 
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Pour preuve, ce passage de la page 16 du rapport joint à la présente consultation:  

«Cette mesure vise à éviter que, dans le contexte de l’amélioration croissante de la 
compensation, les assureurs ne soient tentés de sélectionner les «bons risques» en 
n’assurant que les enfants en bonne santé (…).»  

Comment peut-on encore croire à un système où les enfants sont exposés à ce type 
de risque insensé?! 

Modifications après modifications, notre système devient ainsi de plus en plus 
complexe, mais pas moins injuste en définitive, car la sélection des risques demeure. 

Raison pour laquelle la FRC a mis en consultation publique, le 29 février, un projet 
de caisses de compensation cantonales ou régionales, élaboré en partenariat avec 
les principaux acteurs de la santé en Suisse romande. La solution que nous 
proposons permettrait de mettre fin aux mécanismes de sélections des risques. 

Sans renoncer à notre volonté de réforme de l’assurance maladie, voici notre 
position quant aux propositions actuelles de la CSSS-N. 

 

Commentaire des articles 

Art.16, al.5: 
La FRC est contre la version de la minorité I et préfère celle de la majorité, mais ne 
se fait pas d’illusion sur l’efficacité à moyen ou à long terme des mesures de 
compensation des risques, elles ne parviennent qu’à modifier les critères de 
sélection des risques, mais pas à supprimer cette pratique nuisible. 
 
Art. 16a Allégement  
LA FRC soutient la proposition de la minorité II, car nous sommes opposés à 
l’introduction d’une nouvelle catégorie de primes pour les personnes âgées entre 26 
à 35 ans. Faute d’avoir un bon système, au moins faisons en sorte qu’il ne se 
complexifie pas inutilement. 
	
Art. 61, al.3 
La FRC soutient la proposition de la minorité II, donc sans nouvelle catégorie d’âge 
de 26 à 35 ans. 
 
Art. 65, al. 1bis 
La FRC soutient la proposition de la majorité. Des subsides accrus sont nécessaires 
pour soulager le budget des parents et celui des jeunes en formation, en fonction de 
leurs revenus. A défaut, le nombre de personnes renonçant à des soins pour des 
motifs économiques augmentera encore. Actuellement, ils sont près de 10% en 
Suisse romande, selon diverses études récentes. Il s’agit d’un grave problème de 
santé publique, car personne n’a intérêt à ce que les personnes atteintes dans leur 
santé consultent trop tardivement. 
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En vous remerciant de l’attention portée à nos positions, veuillez agréer, Monsieur le 
Président de la Commission, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

	
	
Au	nom	de	la	FRC	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mathieu	Fleury	 	 	 	 	 	Joy	Demeulemeester	 	
Secrétaire	général	 	 	 	 	 Responsable	politique	de	la	santé	 	
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Kommission für soziale Sicherheit  
und Gesundheit 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Bern, 15.03.2016 
 
 
 
Vernehmlassung: Parlamentarische Initiativen Prämienbefreiung für Kinder / KVG. 
Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
Vorentwurf und erläuternder Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Nationalrates 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Schweizerische Konsumentenforum kf bedankt sich für die Einladung zur 
Stellungnahme der Parlamentarischen Initiativen Prämienbefreiung für Kinder / KVG.  

Grundsätzliches 

Das KVG wurde im Jahr 1996 als Grundversicherung eingerichtet. Die nach Eintrittsalter 
abgestuften Versicherungsprämien wurden mit der Einführung des KVGs abgeschafft. Die 
Kopf- und Einheitsprämien sind ausser für Kinder und Jugendliche alle gleich und innerhalb 
der Kantone sind drei Prämienregionen zulässig. Als wichtiges Element wurde der 
Solidaritätsgedanke zwischen Jung und Alt, Krank und Gesund, ins 
Krankenversicherungsgesetz aufgenommen.  

Kinder und Jugendprämien 

Art. 16 Abs. 54  
5 Für Versicherte, die am 31. Dezember des betreffenden Jahres unter 19 Jahre alt sind 
(Kinder), wird der Risikoausgleich getrennt von demjenigen für die übrigen Versicherten 
berechnet. 
Wir unterstützen die Gesetzesänderung, die Familien mit der Reduktion der Kinder- und 
Jugendlichen von den Krankenkassenprämien entlasten. Um das Ziel zu erreichen, soll der 
Risikoausgleich getrennt von demjenigen für die übrigen Versicherten berechnet werden.  
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Solidarität 

Minderheit II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, Schelbert, 
Schenker Silvia, Steiert, van Singer, Weibel) 
Art. 16a Entlastung  
1 Die Versicherer werden beim Risikoausgleich entlastet für die Versicherten, die am 31. 
Dezember des betreffenden Jahres 19–25 Jahre alt sind (junge Erwachsene).  
2 Die Entlastung entspricht 50 Prozent der Differenz zwischen den Durchschnittskosten der 
von den Versicherern für sämtliche Versicherten bezahlten Leistungen und den 
Durchschnittskosten der von ihnen für alle jungen Erwachsenen bezahlten Leistungen.  
3 Sie wird gleichmässig finanziert über eine Erhöhung der Risikoabgaben und über eine 
Senkung der Ausgleichsbeiträge für die Versicherten, die am 31. Dezember des 
betreffenden Jahres 26 Jahre und älter sind. 
Die Solidarität zwischen Alt und Jung bzw. Krank und Gesund sollte nicht angetastet werden. 
Das ist mit dem Vorentwurf aber vorgesehen, da auch die 26-35 Jährigen von den 
Krankenkassenprämien entlastet werden sollen. In diesem Alterssegment verdient der 
grösste Teil der Menschen ihren Unterhalt selber und versorgen oft noch keine Familie. Mit 
der vorgesehenen Gesetzesänderung (Mehrheit) würde der erste Schritt zur Aufhebung der 
Solidarität eingeleitet. Deshalb unterstützen wir die Minderheit II (Schmid-Federer, Carobbio 
Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van Singer, 
Weibel) 

Die beiden unterstehenden Minderheiten lehnen wir ab. 

Art. 16 Abs. 55 Minderheit I (Bortoluzzi, Borer, Clottu, de Courten, Frehner, Parmelin, Stahl)   
Art. 65 Abs. 1bis Minderheit III (Bortoluzzi, Borer, Clottu, de Courten, Parmelin, Stahl)  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerisches Konsumentenforum kf 
 

 
 
Babette Sigg Frank 
Geschäftsführende Präsidentin 
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Vernehmlassung Pa. Iv. 10.407/13.477 «Prämienbefreiung für Kinder» / «KVG. 

Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene» 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns in Ihrem Schreiben vom 23. November 2015 eingeladen, zum Vorentwurf zur 

Umsetzung der oben genannten parlamentarischen Initiativen Stellung zu nehmen. Wir be-

danken uns dafür und nehmen wie folgt Stellung: 

Anpassung des Risikoausgleichs für junge Erwachsene und Erhöhung der minimalen 

Prämienverbilligung 

Die SKS teilt das Ziel, die finanzielle Last der Prämien der obligatorischen Krankenversiche-

rung (OKV) für Familien zu verringern. Die dafür vorgeschlagenen Massnahmen werden 

grundsätzlich als geeignet und zielführend betrachtet.  

Allerdings ist die SKS der Ansicht, dass die sehr hohe und zunehmende finanzielle Belas-

tung durch die OKV-Prämien mit einem umfassenderen und grundlegenderen Massnahmen-

paket abzufedern wäre. Der neuste Bericht zur Wirksamkeit der Prämienverbilligung1 zeigt, 

dass die Krankenkassenprämien viele Haushalte übermässig belasten. Das vom Bundesrat 

in der Botschaft zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) vom 6. November 

                                                
1
 Wirksamkeit der Prämienverbilligung – Monitoring 2014:  

http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/krankenversicherung/praemienverbilligung/ipv-monitoring_2014.pdf  

http://www.konsumentenschutz.ch/
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/krankenversicherung/praemienverbilligung/ipv-monitoring_2014.pdf
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19912 formulierte Sozialziel, wonach kein Haushalt mehr als 8% des steuerbaren Einkom-

mens für die Prämien der OKV aufwenden müssen sollte, wird bei Weitem nicht erreicht. 

Deshalb empfiehlt die SKS, anstelle der vorgeschlagenen einzelnen Anpassungen des KVG 

eine umfassendere Überarbeitung vorzunehmen, welche erstens dieses 8%-Ziel verbindlich 

festlegt und zweitens Massnahmen beinhaltet, welche die Erreichung dieses Ziels ermögli-

chen. 

Risikoausgleich unter den Kindern 

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) befürwortet die Einführung eines Risikoaus-

gleichs unter den Kindern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Krankenversicherungen die 

Risikoselektion in den Bereich der Kinder verschieben oder ausdehnen. Dies muss verhin-

dert werden. Die Einführung eines Risikoausgleichs unter den Kindern ist eine geeignete 

Massnahme dafür. 

Überprüfung der Auswirkungen 

Unabhängig davon, welche Variante umgesetzt wird, ist es aus Sicht der SKS notwendig, 

dass überprüft wird, ob die getroffenen Anpassungen die erwartete Wirkung entfalten und die 

formulierten Ziele erfüllt werden. Zu diesem Zweck soll drei Jahre nach Inkrafttreten der Neu-

regelung ein Bericht verfasst werden, welcher als Grundlage für allfällig nötige weitere An-

passungen dienen kann. 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

  

Freundliche Grüsse 

 

  

Sara Stalder, Geschäftsleiterin Ivo Meli, Projektleiter Gesundheit 

 

 

  

 

                                                
2
 BBl 1992 I 225: http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10052098  

http://www.konsumentenschutz.ch/
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10052098
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